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GESAMTARBEITSVERTRAG DES AUSBAUGEWERBES DER WESTSCHWEIZ 
 
 
Anhang VI 
 
Kaution 
 
Art. 1 Grundsatz 
 
1. Zur Sicherung der Berufs- und Vollzugskostenbeiträge sowie der gesamtarbeitsvertraglichen 

Ansprüche der kantonalen paritätischen Berufskommissionen (PBK) und der Paritätischen 
Berufskommission des Westschweizer Ausbaugewerbes (PBK-SOR) haben sämtliche dem 
GAV unterstellten Betriebe oder Betriebsteile bei der PBK-SOR eine Kaution von höchstens 
Fr. 10'000.– oder den gleichwertigen Betrag in Euro zu hinterlegen. Die Kaution kann in bar 
oder durch eine unwiderrufliche Garantie einer unter Aufsicht der Eidgenössischen 
Finanzmarktaufsicht (FINMA) stehenden Bank oder Versicherungsgesellschaft vor dem 
Anfang der Arbeit erbracht werden. Die Bezugsberechtigung zu Gunsten der PBK-SOR ist 
mit der Bank oder Versicherungsgesellschaft zu regeln; der Verwendungszweck muss 
angegeben werden. Die in bar hinterlegte Kaution wird von der PBK-SOR auf einem 
Sperrkonto angelegt und zum für diese Konten geltenden Zinssatz verzinst. Der Zins 
verbleibt auf dem Konto und wird erst bei Freigabe der Kaution und nach Abzug der 
Verwaltungskosten ausbezahlt. 

 
2. Unternehmen sind von der Kautionspflicht befreit, wenn die Auftragssumme (Vergütung 

gemäss Werkvertrag) geringer als Fr. 2'000.– ist. Diese Kautionsbefreiung gilt pro 
Kalenderjahr. Bei einer Auftragssumme zwischen Fr. 2'000.– und Fr. 20'000.– pro 
Kalenderjahr beträgt die Kaution Fr. 5'000.–. Überschreitet die Auftragssumme Fr. 20'000.–
, so ist die volle Kaution in der Höhe von Fr. 10'000.– zu leisten.  Liegt die Auftragssumme 
unter Fr. 2'000.–, hat das Unternehmen der PBK-SOR den Werkvertrag vorzulegen. 

 
3. Auf schweizerischem Staatsgebiet muss nur einmal eine Kaution geleistet werden. Diese ist 

allfälligen Kautionsforderungen aus anderen für allgemeinverbindlich erklärten 
Gesamtarbeitsverträgen anzurechnen. Die Beweispflicht über eine bereits geleistete 
Kautionszahlung liegt beim Unternehmen. 

 
 
Art. 2 Verwendung 
 
Die Kaution wird in folgender Reihenfolge zur Tilgung berechtigter Ansprüche seitens der 
paritätischen Berufskommissionen (PBK und PBK-SOR) verwendet: 
 
1. zur Zahlung von Konventionalstrafen sowie Kontroll- und Verfahrenskosten; 
2. zur Zahlung der Beiträge im Sinne von Art. 42 GAV. 
 
 
Art. 3 Zugriff 
 
Die PBK-SOR hat innerhalb von 10 Tagen Zugriff auf jegliche Form der Garantieleistung, wenn 
folgende Voraussetzungen erfüllt sind:  
 
Eine PBK hat gemäss Art.47 und folgende eine Verletzung der GAV-Bestimmungen festgestellt, 
dem Unternehmen ihren Entscheid zusammen mit einer Rechtsmittelbelehrung zukommen lassen 
und   
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1. das Unternehmen verzichtet auf Rechtsmittel und hat innerhalb der gesetzten Frist weder 
die Konventionalstrafe noch die Kontroll- und Verfahrenskosten an die PBK überwiesen, oder   

 
2. der Entscheid der PBK wird nach Prüfung der Rechtsmittel rechtskräftig und das 

Unternehmen hat innerhalb der von der PBK gesetzten Frist weder die Konventionalstrafe 
noch die Kontroll- und Verfahrenskosten an die PBK überwiesen, oder 

 
3. das Unternehmen hat trotz schriftlicher Mahnung den Berufsbeitrag im Sinne Art 42 GAV 

nicht innerhalb der gesetzten Frist geleistet. 
 
 
Art. 4 Verfahren 
 
1. Zugriff auf die Kaution 
 

Sind die Voraussetzungen von Art. 3 erfüllt, so ist die PBK-SOR ohne Weiteres dazu 
berechtigt, bei der zuständigen Organisation (Bank/Versicherung) die anteilsmässige oder 
vollumfängliche Auszahlung der Kaution (je nach Höhe der Konventionalstrafe sowie der 
Kontroll- und Verfahrenskosten oder der Höhe des geschuldeten Berufsbeitrags) zu 
verlangen oder eine entsprechende Verrechnung mit der Barkaution vorzunehmen. 
 

2. Aufstocken der Kaution 
 

Das Unternehmen ist verpflichtet, die Kaution nach erfolgtem Zugriff innerhalb von 30 Tagen 
oder vor Aufnahme einer neuen Arbeit im Geltungsbereich der 
Allgemeinverbindlicherklärung wieder aufzustocken. 

 
3. Freigabe der Kaution 
 

Die Kaution wird freigegeben: 
 
a) wenn das im Geltungsbereich der Allgemeinverbindlicherklärung ansässige 

Unternehmen seine Tätigkeit im Westschweizer Ausbaugewerbe definitiv (rechtlich und 
faktisch) eingestellt hat; 

 
b) bei Entsendebetrieben spätestens 3 Monate nach Erfüllung des Werkvertrags im 

Geltungsbereich der Allgemeinverbindlicherklärung; 
 
und unter den kumulativen Voraussetzungen, dass:  

 
1. die Vollzugkostensbeiträge (Art. 42 GAV) ordnungsgemäss bezahlt wurden; 
2. die paritätische Berufskommission (PBK und/oder PBK-SOR) keine Verletzung der 

GAV-Bestimmungen festgestellt hat. 
 

c)  Das Unternehmen meldet der Inkassostelle die Erfüllung des Werkvertrages oder eine 
allfällige Geschäftsaufgabe. Daraufhin wird die Kaution rückerstattet. 

   
 
Art. 5 Sanktionen bei Nichthinterlegen der Kaution 
 
Hinterlegt ein Unternehmen trotz Mahnung nicht die nötige Kaution, wird dieser Verstoss gegen 
den GAV mit einer Konventionalstrafe sowie der Zahlung der Bearbeitungskosten geahndet. 
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Art. 6 Verwaltung der Kautionen 
 
Die PBK-SOR ist befugt, die Verwaltung der Kautionen teilweise oder ganz zu delegieren. 
 
 
Art. 7 Gerichtsstand 
 
Bei Streitigkeiten sind die ordentlichen Gerichte am Sitz der PBK-SOR in Le Mont-sur-Lausanne 
zuständig. Es gilt nur das Schweizer Recht. 
 
Le Mont-sur-Lausanne, Sion, Berne et Olten, am 29. September 2023 
  


